
Hochlastzeitfenster 2016

Atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Hochlastzeitfenster für 2016 auf Basis Lastgangdaten  
09.2014 – 08.2015:

Jahreszeiten:
Frühling 01.03.2016 – 31.05.2016

Sommer 01.06.2016 – 31.08.2016

Herbst 01.09.2016 – 30.11.2016

Winter 01.01.2016 – 28.02.2016 und 01.12.2016 – 31.12.2016

Gemäß BNetzA-Modell sind Hochlastzeitfenster ausschließlich für Werktage zu ermitteln.  

Wochenenden, Feiertage, max. ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind  

grundsätzlich Schwachlastzeiten.

Stand 15.10.2015

Winter

Dez. – Feb.

Frühling

Mrz. – Mai

Sommer

Jun. – Aug.

Herbst

Sept. – Nov.

Mittelspannungsnetz

08:00 – 09:00

14:00 – 14:45

16:30 – 18:45

 –  – 

08:45 – 09:00

09:45 – 10:00

17:00 – 17:45

Umspannung zur
Niederspannung

09:30 – 10:00

11:30 – 11:45

15:45 – 19:00

 –  – 17:45 – 18:00

Niederspannung –  –  – 11:15 – 11:30

Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen 
Regens-Wagner-Straße 8   89407 Dillingen   Tel. (09071) 5039-0   Fax (09071) 3026   info@dsdl.de   www.dsdl.de
Geschäftsstelle Lauingen   Tel. (09072) 704-0   Fax (09072) 704-65

Zur Stromlieferung für Haushaltskunden1, gültig ab 01.01.2014, mit TÜV Süd zertifiziertem Strom aus

erneuerbaren Energien. Für die Lieferung elektrischer Energie bei Anschluss an das Niederspannungsnetz 

werden je Anlage und je Messstelle berechnet:
1Haushaltskunden sind Kunden mit einem Verbrauch mit max. 10.000 kWh / Jahr.

Preise 
• bis 2.000 kWh / Jahr   Grund- und Verrechnungspreis (brutto): 3,57 € / Monat  

Arbeitspreis für Tag- und Nachtstromverbrauch (brutto): 29,71 Ct / kWh

 

• ab 2.001 kWh / Jahr   Grund- und Verrechnungspreis (brutto): 11,01 € / Monat  

Arbeitspreis für Tag- und Nachtstromverbrauch (brutto): 25,25 Ct / kWh

Bedingungen
Es gelten die  Allgemeinen Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung bzw. die Stromgrundversorgungsverordnung 

(StromGVV) und die Allgemeinen Vertragsbedingungen der DSDL ( AVB ). Die Laufzeit des Vertrages beginnt mit dem 

Monatsersten nach Vertragsunterzeichnung. Der Vertrag kann mit einer Frist von zwei Monaten vor Laufzeitende 

gekündigt werden, ansonsten verlängert er sich um ein weiteres Jahr. Die Abrechnung erfolgt analog der Stromliefe-

rung an Tarifkunden (z.B. Jahresabrechnung, monatlich gleiche Abschlagsbeträge). Über Preisänderungen werden die 

Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen die Kunden in geeigneter Weise unterrichten.

Im Arbeitspreis ist die Stromsteuer von zur Zeit brutto 2,44 Ct / kWh, die Konzessionsabgabe für Tarifkunden bis zu ei-

ner Höhe von brutto 1,571 Ct / kWh, der EEG-Aufschlag bis zu einer Höhe von brutto 7,426 Ct / kWh und der KWK-Auf-

schlag bis zu einer Höhe von brutto 0,212 Ct / kWh, die §19-Umlage von brutto 0,109 Ct / kWh und die §18-Umlage von 

brutto 0,011 Ct / kWh sowie die §17-Umlage von brutto 0,298 Ct / kWh enthalten. Diese Preisbestandteile werden gege-

benenfalls an neuere Entwicklungen angepasst. Auch in der Zukunft werden die DSDL Preisbestandteile, die während 

der Vertragslaufzeit durch den Gesetzgeber eingeführt oder modifiziert werden, an die Vertragspartner weitergeben.


